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Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Herrn Abgeordneten Prof. Dr. Martin Pätzold (CDU)
über

die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin
über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/23370
vom 18. Juli 2025
über Nachfrage zur Schriftlichen Anfrage Nr. 19/21427 über Zum Hechtgraben 1: Prozess
transparent gestalten

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Die Schriftliche Anfrage betrifft Sachverhalte, die der Senat nicht aus eigener Zuständigkeit und
Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl bemüht, Ihnen eine Antwort auf Ihre Frage
zukommen zu lassen und hat daher das landeseigene Wohnungsunternehmen HOWOGE
Wohnungsbaugesellschaft mbH (HOWOGE) um eine Stellungnahme gebeten, die von dort in
eigener Verantwortung erstellt und dem Senat übermittelt wurde. Sie wird nachfolgend
wiedergegeben.

Frage 1:
Mit welchen Ergebnissen wird bzw. wurde das geplante Nutzungskonzept für das Gebäude Zum Hechtgraben 1 in
Hohenschönhausen bisher umgesetzt und welche Schwierigkeiten haben sich ggf. dabei ergeben

Antwort zu 1:
Die HOWOGE teilt dazu Folgendes mit:
„Grundlagenermittlung, Vorplanung und Entwurfsplanung sind abgeschlossen. Eine
Weiterbeauftragung des Generalplaners durch die HOWOGE befindet sich derzeit in Prüfung.“
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Frage 2:
Welche aktuellen Erkenntnisse gibt es zu Beginn und Dauer der Bauausführung und welche Gesamtkosten werden
derzeit veranschlagt?

Frage 3:
Wann und auf welche Weise ist eine Information und Einbindung der Anwohnerschaft erfolgt?

Antwort zu 2 und 3:
Die HOWOGE teilt dazu Folgendes mit:
„Auf die Beantwortung der schriftlichen Anfrage Nr. 19/21427 wird verwiesen.“

Berlin, den 04.08.2025

In Vertretung

Machulik
................................
Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen


